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6. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Köthen (Anhalt) zur Umlage 
der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände „Westliche 
Fuhne-Ziethe“ und „Taube-Landgraben“  
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Beschlussentwurf

Der Stadtrat beschließt die 6. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Köthen (Anhalt) zur 
Umlage der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände „Westliche Fuhne-Ziethe““ und 
„Taube-Landgraben“.

Gesetzliche Grundlagen:

Wassergesetz LSA
KAG



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung wird im Stadtgebiet von Köthen entsprechend 
dem Niederschlagsgebiet von 2 Gewässerunterhaltungsverbänden, dem 
Unterhaltungsverband „Westliche Fuhne-Ziethe“ und dem Unterhaltungsverband „Taube-
Landgraben“ vorgenommen. Die Stadt Köthen ist Pflichtmitglied in beiden Verbänden. Die 
gesetzliche Grundlage stellen die §§ 54 ff. im Wassergesetz des Landes Sachsen-Anhalt 
(WG LSA) dar.
Die Verbände erheben entsprechend ihrem Unterhaltungsaufwand Verbandsbeiträge nach § 
55 Abs. 3 WG LSA, in Verbindung mit den Vorschriften des Dritten Teils des 
Wasserverbandsgesetzes. Auf der Grundlage des § 56 Abs.1 WG LSA können die 
Gemeinden diese Beiträge auf die Grundstückseigentümer umlegen. Auf Grund der 
städtischen Finanzlage besteht eine Verpflichtung zur Umlageerhebung.
Im Jahr 2015 wurde die Satzung zur Umlegung der Beiträge der 
Gewässerunterhaltungsverbände durch die Stadt Köthen neu gefasst. Im Jahr 2017 wurden 
erstmals die Verwaltungskosten, die der Stadt im Zusammenhang mit Gewässerumlage 
entstehen, mit umgelegt. Auch hier ist die Stadt Köthen verpflichtet diese 
Einnahmemöglichkeit umzusetzen.
Die  Flächen- und Erschwernisbeitragsätze der Umlagesatzung sind jährlich an die 
Beitragsbescheide der Verbände anzupassen. 
Der Ermittlung der Umlagesätze für das Jahr 2021 liegen die Beitragsbescheide der beiden 
Gewässerunterhaltungsverbände für das Jahr 2021 und der ermittelte städtische 
Verwaltungskostenanteil zu Grunde.
Die Verwaltungskosten werden, wie im Vorjahr, auf die beiden Verbände entsprechend 
ihrem prozentualen Flächenanteil aufgeteilt. Innerhalb jedes Verbandes erfolgt die 
Zuordnung zum Flächen- und zum Erschwernisbeitrag nach der Maßgabe des prozentualen 
Verhältnisses zwischen Ackerflächen und Siedlungs-/ Verkehrsflächen.

Die Berechnung der Flächen- und Erschwernisbeitragssätze für die beiden Verbände mit 
Berücksichtigung der Verwaltungskosten kann der Anlage 2 entnommen werden.
Für das Veranlagungsjahr 2021 ergeben sich folgende Umlagesätze:

1. Unterhaltungsverband „Westliche Fuhne-Ziethe“
Flächenbeitrag:               10,32 €/ha   (2020: 10,67 €/ha)
Erschwernisbeitrag:        21,92 €/ha   (2020: 21,94 €/ha)

2. Unterhaltungsverband „Taube-Landgraben“
Flächenbeitrag:              13,07 €/ha     (2020: 14,45 €/ha)
Erschwernisbeitrag:         6,90 €/ha     (2020:   7,24 €/ha)

Diese Beitragssätze sollen in die 6. Änderungssatzung (Anlage 1) aufgenommen werden.

Die Verwaltung empfiehlt dem Stadtrat, die vorliegende 6. Änderungssatzung zu 
beschließen.






Anlage 1 


 


                        6. Änderungssatzung zur Satzung  


der Stadt Köthen (Anhalt) zur Umlage der Verbandsbeiträge der 


Unterhaltungsverbände „Westliche Fuhne/Ziethe“ und „Taube-Landgraben“ 


(Gewässerumlagesatzung) 


 


Aufgrund des  § 56 des Wassergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) vom       
16.März 2011 (GVBl. LSA S. 492), zuletzt geändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 
07.Juli 2020 (GVBl. LSA S. 372,374),der §§ 2,5,8 des Kommunalverfassungsgesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt (KVG-LSA) vom 17.Juni 2014 (GVBl. LSA S.288), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 19.März (GVBl. LSA S.100) und der §§ 1und 2 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KAG-LSA)  in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13.Dezember 1996 (GVBl. LSA 1996, 405), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 15.12.2020 (GVBl.LSA S.712), hat der Stadtrat in seiner Sitzung 
am 13.07.2021 die 6. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Köthen (Anhalt) zur Umlage 
der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände „Westliche Fuhne-Ziethe“ und „Taube-
Landgraben“ vom 01.01.2015 beschlossen: 


 


                                                       §1 


                                                 Artikel 1 


§ 7 Abs. (2) wird im Wortlaut wie folgt geändert: 


Für den Unterhaltungsverband „Westliche Fuhne-Ziethe“ bestehen folgende Flächen- und 


Erschwernisbeitragssätze für die Jahre 2017 bis 2021: 


  2017 2018 2019 2020 2021 


Flächenbeitragssatz in 
€/ha 9,52 9,89 9,86 10,67 10,32 


Erschwernisbeitragssatz 
in €/ha 21,77 21,31 22,14 21,94 21,92 


 


                                                  Artikel 2 


§7 Abs. (3) wird im Wortlaut wie folgt geändert: 


Für den Unterhaltungsverband „Taube-Landgraben“ bestehen folgende Flächen- und 


Erschwernisbeitragssätze für die Jahre 2017 bis 2021: 


  2017 2018 2019 2020 2021 


Flächenbeitragssatz in 
€/ha 12,20 13,45 13,26 14,45 13,07 


Erschwernisbeitragssatz 
in €/ha 3,16 7,32 6,77 7,24 6,90 


 


 


 


 


 


 







 


                                             § 2 


Die 6. Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft 


 


 


Köthen (Anhalt), den   


 


 


 


 


Bernd Hauschild                                                      Siegel 


 


Oberbürgermeister 


 





Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage1_ 6Aenderungssatzung.pdf




Anlage 2


Beitragssätze zur Gewässerumlage 2021 unter Berücksichtigung der Verwaltungskosten


UHV Westl.Fuhne-Ziethe UHV Taube-Landgraben


1. Beitragsvolumen der Verbände gem. Bescheid in €:


a.) Flächenbeitrag: 56.250,68 10.508,36


b.) Erschwernisbeitrag: 32.765,42 279,80


2. a.)Gesamtfläche Stadt Köthen in ha: 7.745,70


b.)Flächenanteil der Verbände in ha: 6787,8618 ha 957,8346


c.)davon nicht Grundsteuer A-pflichtig in ha: 1.614,81 85,00
d.) Flächenanteil der Verbände in %: 87,63 12,37


3. ermittelter Verwaltungskostenaufwand: 18.753,65 €


Aufteilung Verwaltungskosten auf Verbände in €: 16.434,57 VwKosten 2.319,08


davon:1)


a.)auf Flächenbeitrag: 84% 13.805,04 86,79% 2.012,73


b.)auf Erschwernisbeitrag: 16% 2.629,53 13,21% 306,35


4.


Summe umlagefähige Kosten in €                    


(Verwaltungskosten + Verbandsbeitrag)


a.) für Flächenbeitrag ( 1.a+3.a): 70.055,72 12.521,09
b.) für Erschwernisbeitrag (1.b+3.b): 35.394,95 586,15


5. sich ergebende Umlagebeitragssätze in €/ha:
a.) Flächenbeitrag:  (4a/2b) €/ha 10,32 13,07


b.) Erschwernisbeitrag: (4b/2c) €/ha 21,92 6,90


1) Aufteilung der Verwaltungskosten auf Flächen- und Erschwernisbeitrag entsprechend dem im Verband bestehenden Verhältnis zwischen


   Acker/Wald- und Verkehrs- und Siedlungsflächen (Verkehrs- und Siedlungsflächen erschweren die Gewässerunterhaltung)





Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage2_ErmittlungBeitragssaetze.pdf




Anlage 3 Stand: 27.04.2021


Ermittlung Verwaltungskostenanteil für Gewässerumlage 2021


Kostenanteil Steuerabteilung (202)
Normalarbeitszeit p.a.


(bei 38 Std./Woche für SB1 


und SB2)


Normalarbeitszeit p.a.


(bei 40 Std./Woche)


Personalkosten in € SB Steuern 1 1.596 Std./Jahr 52.364,00 PK lt. Stellenplan Stadt SGL Steuern 1.680 Std./Jahr 65.645,00 PK lt Stellenplan Stadt


SB Steuern 2 1.596 Std./Jahr 44.510,00 PK lt. Stellenplan Stadt 


Summe: 3.192 Std./Jahr 96.874,00


Sachkosten in €(bez. a. Stelle) 19.400,00 Pauschalansatz lt. KGST 


13/2019,


(2x 9.700 EUR)


9.700,00 Pauschalansatz lt. 


KGST 13/2019,


(2x 9.700 EUR)


VWGK Arbeitsplatz in € 20,00% %-Satz auf PK 19.374,80 Pauschalansatz lt. KGST 


13/2019,


(20% auf Personalkosten)


20,00% 13.129,00 Pauschalansatz lt. 


KGST 13/2019,


(20% auf 


Personalkosten)


Gesamtkosten in € 135.648,80 88.474,00


entspricht ca. 168 Std./MA/Jahr 10,50% %-Anteil (Gewässerumlage)


am Aufgabengebiet (202),


Quelle: 202


entspricht ca. 50 Std./Jahr 3,00% %-Anteil am 


Aufgabengebiet


Summe der ansatzfähigen Kosten in € (202): 14.243,12 TEIL 1a 2.654,22 TEIL 1b


Summe 1a und 1b: 16.897,34 €


Kostenanteil SB Wasser / Abwasser (73)
Normalarbeitszeit p.a.


(bei 40 Std./Woche)


Personalkosten in € SB W/AW 1.680 Std./Jahr 78.545,00 PK lt. Stellenplan Stadt 


Sachkosten in € (bez. a. Stelle) 9.700,00 Pauschalansatz lt. KGST 


13/2019,


(1x 9.700 EUR)


VWGK Arbeitsplatz in € 20,00% %-Satz auf PK 15.709,00 Pauschalansatz lt. KGST 


13/2019,


(20% auf Personalkosten)


Gesamtkosten in € 103.954,00


entspricht ca. 30 Std./Jahr 1,79% %-Anteil (Gewässerumlage)


am Aufgabengebiet (SB 


W/AW),


Quelle: A73


Summe der ansatzfähigen Kosten in € (SB W/AW): 1.856,31 TEIL 2


ansatzfähige Kosten - gesamt - 18.753,65 € GESAMT
p


Berechnung:


1. stützt sich auf KGST-Empfehlung u. Stellenplan der Stadt Köthen,


2. sowie auf Fachbereichseinschätzung hinsichtlich Arbeitumfang der Stellen


R:\Dez6\Amt73\Albrecht\Gewässer 2.Ordnung\Gewässerunterhaltung\Gewässerumlage\Umlagesatzung\Satzungsänderung 2021\


Ermittlung der Verwaltungskosten


VWKA Gewässerumlage 21





Anlage zur Sitzungsvorlage
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Anlage 4


Gewässerumlage der Stadt Köthen


Entwicklung der Beitragssätze
2018 2019 2020 2021 Veränderungen 2021/20


in €/ha in Cent/m²


UHV "Westliche 


Fuhne-Ziethe" Flächenbeitrag in €/ha 9,89 9,86 10,67 10,32 -0,35 -0,0035


davon 


Verwaltungskosten: 2,45 2,27 2,39 2,03 -0,36 -0,0036


Erschwernisbeitrag in 


€/ha 21,31 22,14 21,94 21,92 -0,02 -0,0002
davon 


Verwaltungskosten: 2,04 1,88 1,89 1,83 -0,06 -0,0006


UHV "Taube-


Landgraben" Flächenbeitrag in €/ha 13,45 13,26 14,45 13,07 -1,38 -0,0138


davon 


Verwaltungskosten: 2,53 2,34 2,47 2,10 -0,37 -0,0037


Erschwernisbeitrag in 


€/ha 7,32 6,77 7,24 6,90 -0,34 -0,0034
davon 


Verwaltungskosten: 4,15 2,94 3,96 3,60 -0,36 -0,0036


Bemerkung:


Berücksichtigung der 


Vwkosten in voller 


Höhe, Verteilung auf 


Flächen- und 


Erschwernisbeitrag


Berücksichtigung der 


Vwkosten in voller 


Höhe, Verteilung auf 


Flächen- und 


Erschwernisbeitrag


Berücksichtigung der 


Vwkosten in voller 


Höhe, Verteilung auf 


Flächen- und 


Erschwernisbeitrag


Berücksichtigung der 


Vwkosten in voller 


Höhe, Verteilung auf 


Flächen- und 


Erschwernisbeitrag
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